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verpflichtet, die Bevölkerung 
aktiv und von sich aus über 
Funde belasteter Lebensmittel 
zu unterrichten. Auskunftsan-
sprüche gegenüber privaten 
Unternehmen sind gar nicht 
erst vorgesehen, Informati-
onsbegehren gegenüber Lan-
des - oder Bundesbehörden 
können in der Praxis weitge-
hend abgeblockt werden. In-
haltlich wird der Anwen-
dungsbereich des Gesetzes auf 
„Erzeugnisse im Sinne des 
Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzes (LFGB)“ einge-
engt. Den Rest des Transpa-
renz-Verhinderungsgesetzes 
besorgen weitreichende „Aus-
nahmetatbestände“, unter die 
vor allem tatsächliche oder 
vorgebliche Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse fallen. 
Dabei sollen die Unternehmen 
- ohne jede inhaltliche Be-
gründung - selbst bestimmen 
können, welche Daten unter 
das Betriebs- oder Geschäfts-

geheimnis fallen, und deshalb 
nicht zur Verfügung gestellt 
werden müssen.

Unternehmen können nach 
dem Wortlaut des Gesetzent-
wurfs sogar noch im Nachhi-
nein, also nachdem sie von 
den Behörden über einen 
Auskunftsantrag aus der Be-
völkerung unterrichtet wur-
den, für den konkreten Fall 
relevante Daten als Betriebs-
und Geschäftsgeheimnis klas-
sifizieren. Sicherheitshalber 
werden schließlich auch noch 
„sonstige wettbewerbsrele-
vante Informationen, die in ih-
rer Bedeutung für den Betrieb 
mit einem Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnis vergleichbar 
sind“, von der Bekanntgabe-
pflicht befreit.

DUH-Bundesgeschäftsführer 
Jürgen Resch befürchtet sogar 
eine Verschlechterung der ge-
genwärtigen Rechtslage: 
„Bisher lag die Information 

der Bevölkerung wenigstens 
teilweise im Ermessen der 
Behörden. Nach dem Seeho-
fer-Gesetz könnten die Unter-
nehmen künftig praktisch je-
des Informationsbegehren 
ohne Begründung unter Hin-
weis auf Betriebsgeheimnisse 
oder wettbewerbsrelevante In-
formationen abschmettern“. 
Der DUH-Bundesgeschäfts-
führer forderte die Bundesre-
gierung auf, das Gesetz „nicht 
noch vor der Sommerpause 
Hoppla-Hopp durch den Bun-
destag zu peitschen“. Das Re-
gelwerk müsse vor seiner 
Verabschiedung von Verbän-
den und Fachleuten seriös 
evaluiert werden. Dies sei 
nicht binnen eines Monats 
möglich. Die Koalitionsfrak-
tionen müßten sich fragen las-
sen, ob sie sich künftig „mit 
dem Abnicken von ‚Formulie-
rungshilfen’ aus den Ministe-
rien begnügen oder ihrem ei-
genen Gestaltungsauftrag als 

Abgeordnete nachkommen 
wollen“.

Die Deutsche Umwelthilfe 
hatte im April 2006 eine erste 
Detailanalyse der „Formulie-
rungshilfe“ aus dem Verbrau-
cherschutzministerium vor-
gelegt und vor der Einbrin-
gung des mangelhaften Ent-
wurfs in den Bundestag ge-
warnt (http://www.pressepor 
tal.de/showbin.htx?id=54930
&type=document&action=do
wnload&attname=VIG-erste
%20Bewertung.pdf). Inzwi-
schen haben sich 19 Verbrau-
cher- und Umweltorganisatio-
nen zusammengeschlossen 
und rufen den Bundestag in 
einem gemeinsamen offenen 
Brief auf, das Verbraucherin-
formationsgesetz zu überar-
beiten und für mehr Transpa-
renz durch Information zu 
sorgen (http://foodwatch.de/
presse/index_ger.html). 

Vernichtend ist das im 
Mai 2006 veröffentlichte 
Urteil des Wissenschafts-
rates über das Bundesamt 
für Strahlenschutz: Die 
Wahrnehmung wissen-
schaftlicher Forschungs-
ergebnisse geschehe „se-
lektiv“. Auf Grund feh-
lender wissenschaftlicher 
Basierung werde das Amt 
insgesamt dem Anspruch 
nicht gerecht, neutraler 
Informationsvermittler in 
allen Fragen des Strah-
lenschutzes und der 
Kernenergie zu sein. Vor 
allem bei der nuklearen 
Sicherheit und der nu-
klearen Entsorgung be-
finde sich das Amt nicht 
auf dem aktuellen wissen-
schaftlichen Niveau. „Die 

naturwissenschaftlichen 
Grundlagen der Nuklear-
und Strahlenschutzfor-
schung werden zugunsten 
von gesellschaftspoliti-
schen Vorstellungen in 
Frage gestellt“, urteilt der 
Wissenschaftsrat über 
das Bundesamt für 
Strahlenschutz. Gemeint 
sind der Atomausstieg 
und die politische 
Vorgabe eines einzigen 
Endlagers für alle Arten 
von radioaktiven Abfäl-
len.
In einer wissenschaftspoliti-
schen Stellungnahme (Druck-
sache 7259-06 vom 19. Mai 
2006) und Bewertung (Druck-
sache 7102-06) zum Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS) 
in Salzgitter hat der Wissen-

schaftsrat Zweifel an der 
Kompetenz des BfS geäußert. 
Das die Bundesregierung und 
die Regierungen der Länder in 
Fragen der Entwicklung der 
Hochschulen, der Wissen-
schaft und der Forschung be-
ratende Wissenschaftsgremi-
um mahnte „eine grundsätzli-
che Steigerung der wissen-
schaftlichen Leistungsfähig-
keit“ des Amtes an, „damit In-
formations- und Beratungs-
dienstleistungen adäquat er-
füllt werden“ können. Die 
Bedeutung von Forschung für 
die Amtsaufgaben werde sei-
tens der BfS-Leitung nicht 
hinreichend erkannt, so daß
genuin wissenschaftliche Tä-
tigkeiten zugunsten von ad-
ministrativen Aufgaben zu-
rückgedrängt würden. Die 
wissenschaftliche Dimension 
vieler Routineaufgaben des 

BfS werde von den Beschäf-
tigten häufig unterschätzt.

Dem widersprach Bundes-
umweltminister Sigmar Ga-
briel (SPD) und warf dem 
Wissenschaftsrat vor, er 
schieße über das Ziel hinaus. 
Das BfS sei 1989 gegründet 
worden, um Kompetenzen des 
Bundes auf den Gebieten des 
Strahlenschutzes, der kern-
technischen Sicherheit und der 
Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle zu bündeln. Hierbei 
nehme das BfS fast aus-
schließlich lediglich Vollzugs-
und Verwaltungsaufgaben des 
Bundes wahr. Jedenfalls er-
scheine ihm die Kritik des 
Rates an der „angeblich man-
gelhaften wissenschaftlichen 
Basis des BfS nicht stichhal-
tig“. Das BfS sei „kein Uni-
versitätsinstitut“. Eigene wis-
senschaftliche Forschung ste-
he nicht im Vordergrund der 
Arbeit des BfS. Es habe nur 
„eine dienende Funktion zur 
sachgerechten Erledigung der 
vom Gesetzgeber übertra-
genen Verwaltungsaufgaben.“ 
Als wissenschaftlich-techni-
sche Behörde initiiere das BfS 

Strahlenschutz

Wissenschaftsrat vermißt eine 
„hinreichende wissenschaftliche Basis“ 
beim Bundesamt für Strahlenschutz
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Studien und Untersuchungen 
und betreue sie lediglich 
fachlich und administrativ. 
„Die mit der Methodik wis-
senschaftlicher Forschung er-
fahrenen Akademiker und 
Akademikerinnen des BfS“ 
stellten dabei sicher, „daß das 
BfS den Stand von Wissen-
schaft und Technik bewertet 
und anwendet“, meinte Ga-
briel und wies auch Kritik an 
der wissenschaftlichen Kom-
petenz des BfS-Präsidenten 
Wolfram König zurück: „Die 
berufliche und fachliche Kom-
petenz des BfS-Präsidenten 
steht für mich völlig außer 
Frage.“

Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 
(BMBF) hatte den Wissen-
schaftsrat im Mai 2004 gebe-
ten, Empfehlungen zur Res-
sortforschung des Bundes zu 
erarbeiten und in diesem Zu-
sammenhang exemplarisch 
eine Reihe von Instituten zu 
evaluieren, darunter auch das 
Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS), was in der zweiten Jah-
reshälfte 2005 geschah.

Der Haushalt des BfS umfaßte 
2005 demnach insgesamt 
164,8 Millionen Euro. Drei 
Viertel des Etats dienten der 
Finanzierung von Endlager-
projekten (circa 117,1 Millio-
nen Euro) sowie der staatli-
chen Verwahrung von Kern-
brennstoffen (circa 6,4 Millio-
nen Euro) und wurden teil-
weise durch Gebühren und 
Entgelte von Energieversor-
gungsunternehmen refinan-
ziert. Für Personal (insgesamt 
694 Beschäftigte auf 582 
Stellen, davon 240 Stellen für 
wissenschaftliches Personal) 
wurden 2005 mit 32,4 Millio-
nen Euro etwa 20 Prozent des 
Gesamthaushalts ausgegeben. 
Im Zeitraum 2002 bis 2004 
vergab das BfS Ressortfor-
schungsvorhaben im Umfang 
von 83,6 Millionen Euro, da-
von allein 56 Millionen Euro 
für den Bereich „Reaktorsi-
cherheit“ und zwar zu 90 Pro-
zent an die Gesellschaft für 
Anlagen- und Reaktorsicher-
heit mbH (GRS).

„Kritisch muß vor allem 
die durch Verträge 
zwischen der
Bundesregierung und der 
Gesellschaft für Anlagen-
und Reaktorsicherheit 
mbH (GRS) entstandene 
Monopolstellung der GRS 
bei Projekten im Bereich 
„Endlagerung“ und 
„Kerntechnische 
Sicherheit“ betrachtet 
werden.“

Gemäß Paragraph 2 des Ge-
setzes über die Errichtung ei-
nes Bundesamtes für Strahlen-
schutz vom 9. Oktober 1989 
erledigt das BfS Verwaltungs-
aufgaben des Bundes auf den 
Gebieten des Strahlenschutzes 
einschließlich der Strahlen-
schutzvorsorge sowie der 
kerntechnischen Sicherheit, 
der Beförderung radioaktiver 
Stoffe und der Entsorgung ra-
dioaktiver Abfälle einschließ-
lich der Errichtung und des 
Betriebes von Anlagen des 
Bundes zur Sicherstellung und 
zur Endlagerung. Zudem un-
terstützt das BfS das Bundes-
umweltministerium (BMU) 
fachlich und wissenschaftlich 
insbesondere bei der Wahr-
nehmung der Bundesaufsicht, 
der Erarbeitung von Rechts-
und Verwaltungsvorschriften 
sowie bei der zwischenstaatli-
chen Zusammenarbeit. In 
Fällen des Verlustes oder 
Fundes radioaktiver Stoffe 
sowie im Falle des Verdachts 
einer Straftat im Zusammen-
hang mit radioaktiven Stoffen 
unterstützt das BfS die zu-
ständigen Behörden auf deren 
Ersuchen. Laut Errichtungsge-
setz „betreibt das Bundesamt 
für Strahlenschutz zur Erfül-
lung seiner Aufgaben wissen-
schaftliche Forschung“ (§ 2).

„Die Amtsleitung 
reduziert Forschung 
begrifflich auf zweckfreie 
Grundlagenforschung. 
Die wissenschaftlichen 
Aspekte der eigenen 
Tätigkeit werden als 
technisch-
anwendungsorientierte 
Aufgaben ohne 
wesentliche 

Forschungsgrundlage 
aufgefaßt.“

„Da die Anstaltsleitung und 
das aufsichtsführende Mini-
sterium in den letzten Jahren 
nicht die Notwendigkeit eige-
ner Forschungsarbeiten für 
das BfS sahen“, so der Wis-
senschaftsrat in seiner Stel-
lungnahme, habe eigene For-
schung im BfS, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, ge-
genwärtig keine große Be-
deutung im Tätigkeitsspek-
trum. Die Aufgabenwahrneh-
mung durch das BfS stehe 
damit nicht im Einklang mit 
dem Errichtungsgesetz. Dabei 
werde nicht hinreichend be-
rücksichtigt, daß eine Ressort-
forschungseinrichtung wie das 
BfS ungeachtet des Vorrangs 
administrativer Aufgaben in 
zentralen Bereichen auch 
durch eigene Forschung den 
Anschluß an methodische und 
theoretische Entwicklungen 
halten müsse, um ihre wissen-
schaftsbasierten Tätigkeiten 
gemäß dem „state of the art“ 
zu erledigen und kompetent 
Projekte der nach außen ver-
gebenen Ressortforschung 
fachlich begleiten zu können. 
Erschwerend komme hinzu, 
daß aufgrund des beträchtli-
chen Rückgangs kerntechni-
scher Forschung an Universi-
täten und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen in 
Deutschland ein Mangel an 
Fachkompetenz und wissen-
schaftlichem Nachwuchs in 
diesem Themenfeld herrscht.
Der geringe Stellenwert von 
eigener Forschung führe im 
Falle des BfS zu Problemen 
bei der Sicherung der wissen-
schaftlichen Qualität der Ar-
beiten, meint der Wissen-
schaftsrat. Im Bereich der 
wissenschaftsbasierten 
Dienstleistungen nehme das 
BfS seine Tätigkeiten zwar 
noch insgesamt gemäß dem 
Stand von Wissenschaft und 
Technik wahr, jedoch fehle es 
an einer hinreichenden wis-
senschaftlichen Basis der 
Dienstleistungen, so daß wei-
terführende Forschungs- und 
Entwicklungsaspekte in der 
Aufgabenwahrnehmung außer 

Acht gelassen werden und der 
Einfluß des BfS in internatio-
nalen Gremien des Strahlen-
schutzes und der Kerntechnik 
zurückgehe. Im Falle der ho-
heitlichen Tätigkeiten des 
Fachbereichs „Sicherheit nu-
klearer Entsorgung“ sei eine 
problematische Vermengung 
von Genehmigungs- und 
Vollzugsaufgaben bei der Ein-
richtung und dem Betrieb von 
Zwischen- beziehungsweise 
Endlagern beobachtbar. Dem 
selbst gesetzten Anspruch ei-
nes neutralen Informations-
vermittlers gegenüber der Be-
völkerung in allen wissen-
schaftlich-technischen Fragen 
des Strahlenschutzes und der 
Kernenergie werde das BfS 
aufgrund der fehlenden wis-
senschaftlichen Basierung ins-
gesamt nicht gerecht. Dies 
könne dazu führen, daß wis-
senschaftliche Forschungser-
gebnisse selektiv rezipiert und 
verwendet werden.
„Aufgrund zu enger 
Konzentration auf rein 
technische Aspekte von 
Kerntechnik- und 
Endlagerfragen droht 
dem BfS mittel- bis 
langfristig ein 
Kompetenzverlust in 
zentralen 
sicherheitstechnischen 
Fragen.“
Die Defizite bei der Sicherung 
der wissenschaftlichen Quali-
tät fallen innerhalb des BfS 
unterschiedlich aus, erklärt der 
Wissenschaftsrat. Die Fachbe-
reiche „Strahlenschutz und 
Gesundheit“ und mit einigem 
Abstand „Strahlenschutz und 
Umwelt“ seien zwar erkenn-
bar um wissenschaftliche 
Qualität sowie um eine ent-
sprechende Vernetzung mit 
der scientific community be-
müht. Die Tätigkeiten in den 
Fachbereichen „Sicherheit in 
der Kerntechnik“ sowie „Si-
cherheit nuklearer Entsor-
gung“ entsprächen demgegen-
über aber nicht dem interna-
tionalen Stand von Wissen-
schaft und Technik. Beiden 
Fachbereichen gelinge es ins-
gesamt nicht, mit eigener wis-
senschaftlicher Expertise ho-
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heitliche Aufgaben und wis-
senschaftliche Dienstleistun-
gen gemäß dem Stand von 
Wissenschaft und Technik 
wahrzunehmen sowie externe 
Forschungsprojekte kompe-
tent zu begleiten.

Die wissenschaftliche Exper-
tise des BfS basiere weitge-
hend auf den Ergebnissen von 
nach außen (extramural) ver-
gebenen Ressortforschungsar-
beiten, die im Umweltfor-
schungsplan (UFOPLAN) 
ausgewiesen werden. Inner-
halb des UFOPLAN ist eine 
problematische Vermischung 
von Forschungsvorhaben und 
technisch-anwendungsorien-
tierten Einzelfragen feststell-
bar, die die Kohärenz und ein-
deutige Forschungsorientie-
rung des Plans gefährden, 
konstatiert der Wissenschafts-
rat. Bei der Steuerung der ex-
tramuralen Vorhaben tendiere 
das BfS dazu, seine Tätigkei-
ten weitgehend auf die rein 
administrative Begleitung ein-
zelner Vorhaben zu reduzie-
ren. Eine umfassende fachwis-
senschaftliche Begleitung bei-
spielsweise bei der Entwick-
lung von Follow-up-Projekten 
werde nicht angestrebt. Die 
Qualitätssicherung bleibe da-
bei auf vorwiegend haushalts-
rechtliche Aspekte beschränkt. 
Besonders in den Fachberei-
chen „Sicherheit in der Kern-
technik“ und „Sicherheit nu-
klearer Entsorgung“ fehle es 
der extramuralen Ressortfor-
schung an einer kompetenten 
wissenschaftlichen Begleitung 
durch das BfS-Personal.

Mit der nationalen und inter-
nationalen scientific commu-
nity ist das BfS nicht hinrei-
chend vernetzt, stellt der Wis-
senschaftsrat fest. Mit Aus-
nahme der Fachbereiche 
„Strahlenschutz und Gesund-
heit“ sowie mit Einschrän-
kungen „Strahlenschutz und 
Umwelt“ unterhalte die Ein-
richtung zu wenige For-
schungs- und Lehrkooperatio-
nen mit Hochschulen und au-
ßeruniversitären Forschungs-
einrichtungen. Aufgrund der 
geringen Publikationstätigkeit 
des BfS-Personals sei die Ein-

richtung in diesen For-
schungsfeldern kaum sichtbar.

Die geringe nationale wie in-
ternationale Attraktivität des 
BfS als Forschungskooperati-
onspartner zeige sich auch in 
einem auffallend geringen 
Drittmittelanteil in Höhe von 
lediglich 421.000 Euro, die 
das BfS zwischen 2002 und 
2004 einwarb. Das BfS ver-
kenne die Bedeutung der 
Drittmitteleinwerbung für die 
Vernetzung mit Forschungs-
einrichtungen sowie zur Ge-
winnung von wissenschaftli-
chem Nachwuchs. Es sei zu 
befürchten, daß die geringe 
Bedeutung des BfS in den je-
weiligen Fachkreisen mittel-
fristig auch Auswirkungen auf 
die wissenschaftliche Vertre-
tung der Bundesregierung in 
den einschlägigen internatio-
nalen Gremien und Organisa-
tionen haben wird.

Das BfS folge in seiner inter-
nen Struktur weitgehend den 
herkömmlichen Organisati-
onsprinzipien von Bundesbe-
hörden, stellt der Wissen-
schaftsrat fest. Die Aufga-
benwahrnehmung orientiere 
sich ausschließlich an der 
Fachbereichs- und Abtei-
lungsstruktur des BfS. Unge-
achtet erster Bemühungen zur 
Einrichtung von thematisch 
übergreifenden Arbeitsein-
heiten würden die Möglich-
keiten projektförmiger Ar-
beitsorganisation nicht genü-
gend genutzt. Aufgrund der 
fehlenden internen Vernet-
zung der vier themenorien-
tierten Fachbereiche und der 
Vielzahl an Standorten be-
stehe die grundsätzliche Ge-
fahr, daß zwischen den Ar-
beitseinheiten die Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben 
nicht ausreichend kommuni-
ziert werden und es bei the-
matisch verwandten Projekten 
zu doppelten (redundanten) 
Arbeitsprozessen komme.

In der aktuellen Gremien-
struktur des BfS bleibe zudem 
die Einbindung externer wis-
senschaftlicher Expertise in 
die Aufgabenwahrnehmung 
unberücksichtigt. Mit der fak-

tischen Auflösung der Fach-
beiräte erfolge die wissen-
schaftsbasierte Arbeit des BfS 
ohne fachwissenschaftliche 
Begleitung durch einen Beirat. 
In zentralen Fragen wie der 
strategischen Themenent-
wicklung, der Vernetzung mit 
wissenschaftlichen Institutio-
nen sowie der Verknüpfung 
eigener Forschung und extra-
muraler Ressortforschung mit 
den Amtstätigkeiten finde 
keine wissenschaftsgeleitete 
externe Beratung statt. Die für 
einzelne Projekte vorgesehe-
nen Beratungskommissionen 
stellten keinen adäquaten Er-
satz für eine kontinuierliche 
wissenschaftliche Beratung 
des Amtes durch einen Beirat 
dar.

„Die Detailsteuerung 
seitens des BMU bis hin 
zur dauerhaften 
Verlagerung von 
Forschungs- und 
Entwicklungs-Personal in 
das zuständige Ressort 
des Ministeriums 
bedeutet eine 
Kompetenzschwächung 
für das BfS.“

Das BMU nehme zudem ge-
genüber dem BfS seine 
Rechts- und Fachaufsicht in-
tensiv wahr und gewähre der 
Einrichtung nur geringe Auto-
nomie bei der Aufgabenwahr-
nehmung. In sensiblen Berei-
chen der kerntechnischen Si-
cherheit sowie der Entsorgung 
radioaktiver Stoffe übe das 
BMU eine bis in Detailfragen 
reichende Aufsichtsfunktion 
aus, die eine enge Einbindung 
des BfS in die Ministeriums-
arbeit vorsieht. Die auch für 
Ressortforschungseinrichtun-
gen notwendige Unabhängig-
keit bei der Wahrnehmung der 
hoheitlichen und wissen-
schaftlichen Aufgaben und 
Dienstleistungen würden sei-
tens des Ministeriums nur un-
genügend gewährt.

Bei der Berufung der Amts-
leitung des BfS durch das Mi-
nisterium spiele der im Grün-
dungsgesetz festgelegte wis-
senschaftliche Auftrag der 
Einrichtung weitgehend keine 

Rolle, kritisiert der Wissen-
schaftsrat. Das derzeit gültige 
Berufungsverfahren für die 
Einrichtungsleitung berück-
sichtige einseitig die admini-
strativen Kompetenzen des 
Präsidenten sowie des weite-
ren Führungspersonals. Wis-
senschaftliche Kompetenzen 
wie fachliche Eignung sowie 
hinreichende Vernetzung mit 
der scientific community blie-
ben dagegen weitgehend un-
beachtet.

In der Personalentwicklung 
stehe das BfS vor dem grund-
sätzlichen Problem einer 
nachteiligen Altersstruktur zu 
Lasten jüngerer Beschäftigter. 
Das BfS sei für wissenschaft-
lichen Nachwuchs wenig at-
traktiv, da die anhaltenden 
Personaleinsparungen jungen 
Mitarbeitern wenig Perspekti-
ven geben. Der geringe Anteil 
an befristeten Stellen schränke 
das BfS im flexiblen Einsatz 
von Personal ein und erschwe-
re dem Amt, auf neue Themen 
und Aufgaben mit befristeten 
Neueinstellungen zu reagie-
ren.

„Die gesetzlich 
vorgesehenen 
Zusatzaufgaben des BfS 
als Antragsteller und 
Betreiber von staatlichen 
Endlagern sowie als 
Genehmigungsbehörde 
von privaten 
Zwischenlagern 
behindert die genuinen 
Amts- und 
Beratungsaufgaben des 
BfS im Bereich 
Endlagerung.“

Aufgrund des Gefahrenpoten-
tials der Kerntechnik sowie 
der herausragenden Bedeu-
tung des Strahlenschutzes für 
die Gesundheit der Gesamtbe-
völkerung sei es notwendig, 
daß vorsorgende Maßnahmen 
im Rahmen hoheitlicher Tä-
tigkeiten durch eine staatliche 
Einrichtung wahrgenommen 
werden, fordert der Wissen-
schaftsrat. Die wissenschaft-
lich-technischen Anforderun-
gen an regulative Maßnahmen 
im Bereich Strahlenschutz, 
Kerntechnik sowie Entsor-
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gung radioaktiver Stoffe 
rechtfertigten die Wahrneh-
mung dieser Aufgaben durch 
den Staat. Die Tätigkeiten 
müßten im Schnittfeld zwi-
schen hoheitlichem Handeln, 
wissenschaftsbasierter Poli-
tikberatung und Umsetzung 
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in administratives Han-
deln liegen. Um sicherzustel-
len, daß hoheitliche Tätig-
keiten und Politikberatung 
gemäß dem neuesten Stand 
von Wissenschaft und Tech-
nik erfolgen, müsse das BfS 
eine entsprechende wissen-
schaftliche Kernkompetenz 
entwickeln.

Das aktuelle Aufgabenprofil 
des BfS entspreche nicht die-
sen Anforderungen an eine 
Ressortforschungseinrichtung 
im Themenbereich Strahlen-
schutz. Das BfS habe zu we-
nig Freiraum, sich neben sei-
nen hoheitlichen Aufgaben 
wissenschaftlichen Fragen zu 
widmen. Durch die Zunahme 
von Verwaltungsaufgaben bei 
gleichzeitigem Rückgang des 
Stammpersonals drohe eine 
regulativ-administrative Er-
starrung. Die wissenschaftli-
che Urteilsfähigkeit der Ein-
richtung werde mangels eige-
ner Forschung nur durch ex-
tramurale Ressortforschung 
sichergestellt. Das wissen-
schaftliche Personal könne zur 
Zeit allein durch die Rezep-
tion von Literatur die Fach-
kompetenz erwerben, um ex-
tramurale Ressortforschungs-
vorhaben fachlich zu beglei-
ten, die gewonnenen Ergeb-
nisse wissenschaftlich zu be-
werten sowie diese für regula-
tive Maßnahmen aufzuberei-
ten.

Angesichts der Defizite im 
Forschungsbereich wird das 
BfS der angestrebten Rolle ei-
nes Mediators zwischen Wis-
senschaft, Politik und Bevöl-
kerung in allen wissenschaft-
lich-technischen Fragen des 
Strahlenschutzes, der nuklea-
ren Ver- und Entsorgung und 
der Sicherheit kerntechnischer 
Einrichtungen nicht gerecht, 
konstatiert der Wissenschafts-
rat. Wie die jüngst veröffent-

lichten Leitlinien zum Strah-
lenschutz zeigten, führe die 
grundsätzlich begrüßenswerte 
Öffnung gegenüber gesell-
schaftlichen Gruppen im Falle 
des BfS durch das fehlende 
Korrektiv eines starken For-
schungsbereichs stellenweise 
zu einer bedenklichen Ver-
mengung von Wissenschaft 
mit außerwissenschaftlichen 
Gruppeninteressen. Dabei 
würden teilweise die natur-
wissenschaftlichen Grundla-
gen der Nuklear- und Strah-
lenschutzforschung zugunsten 
von gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen in Frage ge-
stellt.
Angesichts dieser Vorausset-
zungen sei das BfS zuneh-
mend nicht mehr in der Lage, 
eine dem „state of the art“ der 
Strahlenschutzforschung und 
der Kerntechnik entspre-
chende Politikberatung für das 
BMU zu liefern. Im Hinblick 
auf die große Bedeutung des 
Strahlenschutzes bedarf es da-
her einer grundlegenden Neu-
ausrichtung des BfS, die vor 
allem eine Stärkung der wis-
senschaftlichen Kompetenz 
zum Ziel haben muß, meint 
der Wissenschaftsrat. Hierzu 
gehöre
1. eine Ausweitung des An-
teils an eigener Forschung, die 
durch eine Umwidmung von 
vorhandenen Stellen verwirk-
licht werden sollte,
2. eine größere Unabhängig-
keit des BfS bei der Aufga-
benwahrnehmung gegenüber 
dem BMU,
3. eine Stärkung der wissen-
schaftlichen Kompetenz der 
Leitung, unter anderem durch 
die Schaffung der Stelle eines 
hauptamtlichen Forschungs-
beauftragten mit Leitungs-
kompetenz und enger Anbin-
dung an die noch einzurich-
tenden wissenschaftlichen 
Beiräte, sowie
4. eine engere Vernetzung 
des BfS mit nationalen wie 
internationalen kerntechni-
schen Forschungseinrichtun-
gen.

Insgesamt, so der Wissen-
schaftsrat, sollte das aktuelle 
Aufgabenportfolio des BfS 

unter Zuhilfenahme externen 
wissenschaftlichen Sachvers-
tands systematisch auf For-
schungsrelevanz und For-
schungsbasierung überprüft 
werden. Aus den so gewonne-
nen Forschungsthemen sollte 
das BfS ein kohärentes For-
schungsprogramm mit einer 
klaren mittel- bis langfristigen 
Perspektive entwickeln. Ein 
substantieller Teil der identifi-
zierten Forschungsthemen 
sollte vom BfS selbst (intra-
mural) wahrgenommen wer-
den. Zur Finanzierung der ei-
genen Forschung sowie zur 
Gewinnung von wissen-
schaftlichem Nachwuchs soll-
te das BfS verstärkt Drittmit-
tel einwerben. Im Bereich der 
administrativen Aufgaben sei 
kritisch zu prüfen, welche Tä-
tigkeiten an andere Einrich-
tungen übertragen werden 
könnten.

Das BMU sollte zudem eine 
bessere Koordination seiner 
extramuralen Ressortfor-
schungsprojekte mit jenen 
Bundesministerien anstreben, 
die thematisch verwandte 
Vorhaben vergeben. Bei der 
Vergabe von extramuralen 
Vorhaben in den Fachberei-
chen „Sicherheit nuklearer 
Entsorgung“ sowie „Sicher-
heit in der Kerntechnik“ 
müsse künftig auf eine größe-
re Vielfalt der Projektnehmer 
geachtet werden. Die freihän-
dige Vergabe von Vorhaben
an einzelne Auftragnehmer 
sollte auf Themen mit unmit-
telbarem Handlungsbedarf be-
schränkt werden. Neben der 
administrativen sollte auch die 
fachliche Begleitung von ex-
tramuralen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten zu-
künftig in der Regel vom BfS 
wahrgenommen werden.

Bei der Berufung des Präsi-
denten sowie des übrigen 
Leitungspersonals sollte zu-
künftig neben administrativen 
Kompetenzen auch auf die 
fachlich-wissenschaftliche 
Eignung der Kandidaten ge-
achtet werden. Das BMU 
sollte prüfen, ob die Beset-
zung einzelner Leitungsstellen 
zukünftig im Wege einer ge-

meinsamen Berufung mit ei-
ner Universität erfolgen 
könne. In organisatorischer 
Hinsicht bleibe zu prüfen, in-
wiefern projektförmige Ar-
beitsstrukturen verstärkt Ein-
gang in die BfS-Arbeit finden 
könnten. Grundsätzliches Ziel 
sollte eine bessere fachbe-
reichs- und standortübergrei-
fende Vernetzung der BfS-
Arbeitsbereiche sein. Der an-
haltende Personalabbau sollte 
noch stärker durch eine Auf-
gabenkonzentration aufgefan-
gen werden. Der Anteil an be-
fristeten Stellen für wissen-
schaftliches Personal sollte 
deutlich gesteigert, erfolgrei-
che Drittmitteleinwerbungen 
des BfS-Personals sollten ent-
sprechend belohnt werden.

Das BfS sollte bestehende 
Forschungskooperationen vor 
allem in den Bereichen „Si-
cherheit in der Kerntechnik“ 
und „Sicherheit nuklearer Ent-
sorgung“ erheblich ausbauen 
und hierfür auch international 
geeignete Partner suchen, 
empfiehlt der Wissenschafts-
rat. Seitens des BMU sollte 
dem BfS unabhängig von ak-
tuellen politischen Richtlinien 
genügend Freiraum bei der 
Entwicklung entsprechender 
Kooperationsthemen gewährt 
werden. Für die Identifikation 
von geeigneten Kooperations-
partnern sowie zur Begleitung 
einer wissenschaftlichen Neu-
strukturierung des BfS sollte 
je ein gemeinsamer wissen-
schaftlicher Beirat für die 
Fachbereiche „Sicherheit in 
der Kerntechnik“ und „Si-
cherheit nuklearer Entsor-
gung“ sowie hiervon getrennt 
für die Fachbereiche „Strah-
lenschutz und Gesundheit“ 
sowie „Strahlenschutz und 
Umwelt“ eingerichtet werden. 
Bei der Berufung der Beirats-
mitglieder sei auf eine fach-
lich breite sowie internatio-
nale Zusammensetzung zu 
achten. Die noch einzurich-
tende Stelle eines hauptamtli-
chen Forschungsbeauftragten 
am BfS sollte unter anderem 
der Vernetzung von Beiräten 
und Präsidium dienen. Die 
Lehrtätigkeit von BfS-Perso-
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nal an Hochschulen sei „noch 
steigerungsfähig und sollte als 
Instrument zur Gewinnung 
von wissenschaftlichem Nach-
wuchs strategisch eingesetzt 
werden“.

Der Wissenschaftsrat bittet 
das BMU, „zeitnah, spätestens 
aber in drei Jahren über die 
Umsetzung der Empfehlungen

Der Leipziger Verfassungs-
rechtler Christoph Degenhart 
hält die von SPD und Grünen 
im Jahr 2002 beschlossene 
Novelle des Atomgesetzes in 
einem zentralen Punkt für 
nichtig. Die Bestimmungen 
über die Zwischenlagerung 
abgebrannter Brennelemente 
auf dem Gelände der Kern-
kraftwerke verstießen gegen 
das Grundrecht auf körperli-
che Unversehrtheit und seien 
deshalb „verfassungswidrig“, 
heißt es in einer Expertise des 
Juristen für die süddeutsche 
Bürgerinitiative „FORUM 
Gemeinsam gegen das Zwi-
schenlager und für eine ver-
antwortbare Energiepolitik 
e.V.“. Die Bürgerinitiative 
unterstützt fünf Kläger gegen 
das nukleare Zwischenlager 
am AKW-Standort Gun-
dremmingen.
Anfang Januar 2006 hatte der 
Bayerische Verwaltungsge-
richtshof deren Klage Anfang 
Januar abgewiesen. Ausge-
stattet mit dem Gutachten De-
genharts, will die Bürgerini-
tiative nun dieses Urteil mit 
einer Beschwerde vor dem 
Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig kippen. Mit dem Gut-
achten geraten zentrale Ge-
nehmigungsgrundsätze für die 
12 standortnahen deutschen
Atommüllager ins Wanken, 
hofft der Sprecher der Bür-
gerinitiative, Raimund Kamm.

Der aus München stammende

Leipziger Rechtsprofessor 
Christoph Degenhart gilt als 
eher konservativer Staats-
rechtler. In anderer Angele-
genheit hat er bereits die Bun-
desländer Bayern und Baden-
Württemberg als Prozeßbe-
vollmächtigter vor dem Bun-
desverfassungsgericht vertre-
ten. Das am 2. Januar 2006 
gefällte Urteil des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichts-
hofs (VGH) rügt er als in 
mehrfacher Hinsicht rechts-
fehlerhaft. Das Gericht hätte 
nicht den klagenden Nachbarn 
die Prüfung der bisher nur be-
haupteten Sicherheit der 
Atommüll-Lagerung verweh-
ren dürfen. Auch sei auf fal-
scher Rechtsgrundlage und 
von der falschen Behörde die 
Genehmigung erteilt worden.

Im Kern hält Degenhart die im 
Jahre 2002 vom Gesetzgeber 
verfügten Neuregelungen im 
Atomgesetz, die auf einer 
Vereinbarung zwischen den 
vier Atomstromkonzernen und 
der Bundesregierung beruhen, 
für grundrechtswidrig. Dieses 
auf eine Vereinbarung zwi-
schen den Atomstromkonzer-
nen und der rot-grünen Bun-
desregierung zurückgehende 
Gesetz schreibt neue Zwi-
schenlager vor. Dem Staat, so 
Degenhart in seinem 60-seiti-
gen Gutachten, sei es vor al-
lem darum gegangen, sich bei 
der Genehmigung der stand-
ortnahen Zwischenlager seiner 

eigenen Mitverantwortung für 
den Atommüll zu entledigen. 
Deutlich werde dies dadurch, 
daß die Zwischenlagerung 
„ohne hinreichende Einord-
nung in ein umfassenderes 
Entsorgungskonzept“ erfolge. 
Es sei deshalb zu befürchten, 
daß mit den Zwischenlagern 
„vollendete Tatsachen“ ge-
schaffen, daß also aus den 
Zwischenlagern Endloslager 
würden. Deshalb müßten die 
vermeintlichen Provisorien 
gegen alle möglichen „Stör-
maßnahmen“ gesichert wer-
den, auch gegen solche; „die 
in ihrer Intensität derzeit nicht 
absehbar sind“, so Degenhart.

Zu Beginn der Nutzung der 
Kernenergie, so Degenhart, 
war es wohl hinzunehmen 
gewesen, daß die Atomanla-
gen noch keine Entsorgung 
hatten und diese entwick-
lungsbegleitend verwirklicht 
werden sollte. Daraus er-
wachse dem Staat aber eine 
besondere Verpflichtung, die 
Entsorgung des Atommülls zu 
lösen. Heute, 45 Jahre nach 
Inbetriebnahme des ersten 
deutschen Atomkraftwerks, 
verstoße deshalb die Geneh-
migung neuer Zwischenlager, 
ohne daß die endgültige Ent-
sorgung gelöst sei, gegen die 
in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 
und Artikel 20a des Grundge-
setzes verbrieften Grund-
rechte. Die Atomgesetzno-
velle von 2002 schmälere so-
gar die Rechte der Bürger auf 
Leben und körperliche Unver-
sehrtheit.
Die Initiative FORUM Ge-
meinsam gegen das Zwi-
schenlager und für eine ver-
antwortbare Energiepolitik 
e.V. veröffentlichte das im 
März 2006 fertiggestellte Gut-
achten Degenharts am 29. 
März 2006. Sie bringt es in 
das Gundremminger Verfah-
ren als Bestandteil der Nicht-
zulassungsbeschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht 
Leipzig ein und stellt es auch 
den Klägern in Ohu und Gra-
fenrheinfeld zur Verfügung.

Christoph Degenhart, Universität 
Leipzig, Direktor des Instituts für 
Staats- und Verwaltungsrecht, 

Rechtsgutachten „Standortnahe 
Zwischenlager ú Anmerkungen 
zum Urteil des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs vom 2.
1.2006 (22 A 04.40016) ú insbe-
sondere aus verfassungsrechtli-
cher Sicht“, Leipzig/München, 
März 2006 

Wiederaufarbeitung

Grundwasser 
in der 
Normandie 
radioaktiv 
verseucht
Greenpeace legte neuen 
Bericht zur Verstrahlung 
in La Hague vor

Eine Halde mit radioaktivem 
Atommüll auch aus Deutsch-
land verseucht das Grundwas-
ser in der Normandie in 
Frankreich. Das französische 
Labor ACRO legte am 23. 
Mai 2006 im Auftrag von 
Greenpeace einen Bericht 
über die radioaktive Situation 
um die Wiederaufarbeitungs-
anlage in La Hague in der 
Normandie vor. Die Wasser-
proben weisen demnach Triti-
umwerte von 750 Becquerel 
pro Liter auf und übersteigen 
damit die europäischen Grenz-
werte von 100 Becquerel pro 
Liter für die radioaktive Be-
lastung von Wasser um mehr 
als das Siebenfache. Das Was-
ser wird durch die CSM-Ab-
fallhalde (Centre Stockage de 
la Manche) für schwach- und 
mittelradioaktiven Atommüll 
belastet und von den orts-
ansässigen Bauern zum Trä-
ken ihrer Tiere verwendet, 
heißt es.

Die Lage am Standort La Ha-
gue sei katastrophal. Hier 
werde offenbar, daß Staat und 
Atomindustrie nicht einmal in 
der Lage sind, schwach- und 
mittelradioaktiven Atommüll 
sicher zu lagern, geschweige 
denn hochradiaktiven, kom-
mentierte Thomas Breuer, 
Atom-Experte von Green-

zu berichten“.

Wissenschaftsrat: Wissenschafts-
politische Stellungnahme zum 
Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS), Salzgitter, Drs. 7259-06, 
Nürnberg 19.05.2006; Bewer-
tungsbericht zum Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS), Salzgitter, 
Drs. 7102-06, Köln 27.04.2006; 
beide unter www.wissenschafts
rat.de/texte/7259-06.pdf. 

Atommüll-Lager

David gegen Goliath
Gutachten des Verfassungsrechtlers Christoph 
Degenhart soll Zwischenlagerung ins Wanken bringen


